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Abkehr von der zivilrechtlichen Arbeitgeberinterpretation in DBA Fällen - 

183-Tage-Regel in österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen in Fällen 

grenzüberschreitender Personalüberlassung de facto unanwendbar  

 

Das österreichische Bundesministerium der Finanzen (ÖBMF) hat mit einem Erlass 

vom 12.06.2014 den Begriff des Arbeitgebers auf Ebene der Doppelbesteuerungsab-

kommen (DBA) bei passiver Arbeitskräfteüberlassung als wirtschaftlichen Arbeitgeber 

(wAG) definiert.
1
 Der Erlass des ÖBMF basiert auf der Einsicht des Verwaltungsge-

richtshofs vom 22.05.2013
 2
  und 31.07.2013 und stellt klar, dass sich die (nun neu 

geschaffene) wirtschaftliche Auslegung des Arbeitgeberbegriffs nur auf die Anwen-

dung der DBA bezieht und nicht in das innerstaatliche österreichische Recht eingreift. 

Das bedeutet, dass nach österreichischem Recht weiterhin nur ein österreichischer 

(rechtlicher) Arbeitgeber zum Lohnsteuereinbehalt verpflichtet ist, nicht aber ein (nur) 

wirtschaftlicher Arbeitgeber.
3
  

 

 

Definition des wAG in Österreich: 

 

Der ÖBMF unterscheidet bei der Definition des wAG zwischen passiven und aktiven 

Leistungen des entsendenden Unternehmens. Danach kann sich eine wirtschaftliche 

Arbeitgebereigenschaft nur aus einer passiven Arbeitskräfteüberlassung ergeben, 

bei der sich die Leistung des entsendenden Unternehmens ausschließlich auf das 

Dulden der Nutzung der Arbeitskraft durch das andere Unternehmen darstellt und das 

aufnehmende Unternehmen letztlich den Arbeitslohn wirtschaftlich trägt. 

 

Entsprechend ist die neue Auslegung des ÖBMF nicht auf Aktivleistungen anzu-

wenden. Als Beispiel werden hier direkte Beratungsleistungen, Schulungsleistungen, 

oder andere Assistenzleistungen angeführt. Hier stellt die erbrachte Leistung jeweils 

weiterhin einen integralen Teil der Geschäftstätigkeit des entsendenden Unterneh-

mens dar.  

 

Konsequenzen: 

 

Bei österreichischen Arbeitnehmern im Ausland (Outbound) wird bei Vorlage der o.g. 

Bedingungen der wAG im Ausland anerkannt und (abhängig vom jeweiligen DBA) der 

ausländische Arbeitslohn vom österreichischen Steuerabzug freigestellt bzw. eine 

ausländische Steuer angerechnet. Voraussetzung hierfür ist jedoch die Vorlage eines 

ausländischen Versteuerungsnachweises bzw. eines Nachweises, dass die aus-

ländische Steuerverwaltung den Entleiher zwar als wAG i.S.d. DBA`s ansieht, sich 

aber bei Anwendung des innerstaatlichen Steuerrechts keine Steuer ergibt. 

 

Bei Arbeitskräfteüberlassung an ein inländisches (österreichisches) Unternehmen 

(sog. Inbound-Sachverhalte) tritt ein sofortiges Besteuerungsrecht aufgrund des wAG 

im jeweiligen DBA in Österreich ein. Dadurch findet die bisherige 183-Tage-Regel, bei 

der die Anzahl der Aufenthaltstage des Arbeitnehmers das Besteuerungsrecht für den 

Arbeitslohn bestimmen, hier keine Anwendung mehr.  

 

                                                
   

1
 Erlass des BMF vom 12.06.2014, BMF-010221/0362-VI/8/2014, BMF-AV Nr. 102/2014 gültig ab 

   12.06.2014. 
   

2
 VwGH 22.05.2013, 2009/13/0031. 

   
3
 LStR 2002 Rz 923. 

https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s1&segmentId=815be18a-6d48-40b9-bcc4-237f3f171832
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e1s1&segmentId=815be18a-6d48-40b9-bcc4-237f3f171832
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Da sich die innerstaatliche Definition des Arbeitgebers in Österreich nicht geändert 

hat, besteht weiterhin ausschließlich eine Verpflichtung zum Lohnsteuereinbehalt für 

einen AG nach österreichischem Recht. Es besteht allenfalls gem. § 99 EStG die 

Pflicht des österreichischen Entleihers bei Überweisung einen (Quellen-)Steuerabzug 

i.H.v. 20% der Personalgestellungsvergütung vorzunehmen. 

 

Bei konzerninternen Überlassungen von Angestellten (kaufmännische Dienste und 

Bürotätigkeiten) kann durch ein (max. 1 Jahr altes) Befreiungsformular (ZS-QU2), so-

wie einem freiwilligen Lohnsteuereinbehalt (durch den inländischen Entleiher oder 

den ausländischen Verleiher) der Steuerabzug gem. § 99 EStG vermieden werden. 

Erfolgt kein freiwilliger Lohnsteuereinbehalt so kann die Erstattung der Quellenab-

zugssteuer nur für die Beträge erfolgen, die wirtschaftlich nicht den Arbeitnehmerbe-

zügen entsprechen. 

 

Bei sonstigen Überlassungen (z.B. gewerbliche Überlassung und sonstige Überlas-

sung von Arbeitern im Konzern) kann ein Befreiungsbescheid beim Finanzamt Bruck 

Eisenstadt Oberwart beantragt werden, sofern auch hier ein freiwilliger Lohnsteuerab-

zug in Österreich vorgenommen wurde.  

 

Besondere Situation für Deutschland: 

 

Die neue Rechtslage gilt nur für sonstige Arbeitnehmerüberlassungen (konzernintern). 

Für gewerbliche Arbeitskräfteüberlassung gilt gem. Artikel 15 Abs. 3 DBA Deutschland 

/ Österreich weiterhin die 183-Tage-Regel. 

 

Anwendbarkeit:  

 

Diese aktuelle Regelung gilt grundsätzlich für alle am 12.06.2014 offenen Fälle. Be-

stehende Freistellungsbescheide vom Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart bleiben 

jedoch weiter unberührt und für die Dauer Ihrer Gültigkeit anwendbar. 

 

Übergangsregelung: 

  

Zum 12.06.2014 bereits bestehende konzerninterne Überlassungen von Ange-

stellten können ausnahmsweise vorübergehend nach der bisherigen Verwal-

tungspraxis hinsichtlich der Qualifikation des Arbeitgebers behandelt werden, 

sofern sich der Arbeitnehmer an weniger als 183 Tagen im Tätigkeitsstaat Österreich 

aufhält und ein entsprechender Versteuerungsnachweis für den auf die Tätigkeiten 

in Österreich entfallenden Arbeitslohn aus dem Ansässigkeitsstaat vorliegt.  
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